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GATEWAY BASEL NORD (GBN) – Neues wissenschaftliches Gutachten der ZHAW belegt: Schweizerische Rheinhäfen und 
weitere an GBN beteiligte Unternehmen sollten das Projekt «fundierter wettbewerbsrechtlicher Analyse unterziehen».

ZHAW präsentiert brisante Zweitstudie
Das Hafenprojekt Gateway Basel 
Nord (GBN) widerspricht Wett
bewerbs und Kartellrecht. Dies hat 
eine von der Wirtschaftskammer im 
vergangenen Jahr in Auftrag gegebe
ne Studie bei der Zürcher  Hochschule  
für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) ergeben (der Standpunkt be
richtete). Wie Studienleiter Patrick 
Krauskopf damals festhielt, gibt es 
starke Hinweise, wonach die 
Gründung der GBN AG von SBB 
 Cargo,  Contargo und Hupac der Wett
bewerbskommission (WEKO) hätte 
gemeldet werden müssen, und dass 
eine unzulässige Wettbewerbsabrede 
vorliegt.
Jetzt geht der ehemalige Vizedirektor 
der WEKO in einer zweiten Studie 
zum Thema noch einen Schritt wei
ter. Wiederum im Auftrag der Wirt
schaftskammer Baselland  untersuchte  
er mit seinem Team die Rolle der 
Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) 
als Hafenbetreiberin. Die Ergebnisse 
dieser am 12. Dezember 2017 im 
 Hotel Schweizerhof in Bern vorge
stellten Zweitstudie sind brisant.
Demnach stellt die angedachte 
 exklusive  Nutzung des Hafen
beckens III und dessen Begrenzungs
mauern zum trimodalen Container
umschlag «eine Vergabe eines staat
lichen Monopols» dar. Dies wäre 
nach Vergaberecht auszuschreiben.

Wettbewerbsverzerrung
Es sei nicht auszuschliessen, dass die 
SRH «mögliche wettbewerbsverzer
rende Abreden einzelner Hafen
firmen im Zuge des Projekt GBN 
unter stützen, indem sie diesen eine 
vertrauliche Plattform zum Aus
tausch marktsensibler Informationen 
bieten». Als notwendiger Handels

«Die Politik und die Wettbewerbshüter haben es heute in der Hand, ob wir in 10 bis 15 Jahren am Rheinknie noch Wettbewerb haben 
oder nicht», sagt der ehemalige Vizedirektor der WEKO, Patrick Krauskopf, anlässlich der Studienpräsentation in Bern. FOTO ZHAW

AUTOMARKT

Verband autoschweiz: siebtes Jahr 
mit mehr als 300 000 neuen Autos.

Autoimporteure 
sind zufrieden
Exakt 314 028 neue Personenwagen sind 2017 
auf die Strassen der Schweiz und des Fürsten
tums Liechtenstein gerollt. Bereits zum siebten 
Mal in Folge wurde die Marke von 300 000 Neu
immatrikulationen in einem Jahr übertroffen. 
«Damit konnte der Automarkt der beiden Län
der sein hohes Niveau aus dem Vorjahr gröss
tenteils halten», schreibt autoschweiz, die Ver
einigung Schweizer AutomobilGeneralimpor
teure, in einer Medienmitteilung. Für 2018 rech
nen die autoschweizMitglieder mit einer 
konstant hohen Nachfrage.
Die Erwartungen an das Autojahr 2017 wurden 
gemäss autoschweiz mehr als erfüllt. Lediglich 
3290 Personenwagen fehlten zum Vorjahreswert, 
was auch am abgelaufenen Dezember liege. «Hier 
konnte der Rekordwert von über 35 000 Immat
rikulationen aus dem Schluss monat 2016 ver
ständlicherweise nicht gehalten werden», schreibt 
autoschweiz. Mit 31 072 Neuwagen habe den
noch der viertbeste Dezember seit der Jahrtau
sendwende und – hinter dem Juni – der zweit
stärkste Monat des Jahres 2017 resultiert.
Einen anderen Rekordwert habe der vergangene 
Dezember dennoch für sich verbuchen können: 
Erstmals seien in einem Monat mehr Personen
wagen mit Allradantrieb verkauft worden als 
ohne. «Der 4×4Anteil lag bei sensationellen 
53,2 Prozent», schreibt autoschweiz. Der All
radBoom zeigt sich auch am Gesamtjahreswert. 
«Der 4×4Marktanteil von 47,5 Prozent stellt 
erneut einen Rekord dar», schreibt autoschweiz. 
Es sei der achte Höchstwert in Folge. Reto Anklin

partner diverser Hafenfirmen bestün
den ausserdem Anhaltspunkte, die 
SRH als marktbeherrschendes Unter
nehmen anzusehen.

Marktmissbrauch
Diese marktbeherrschende Stellung 
der SRH sei besonders problematisch, 
wenn das Unternehmen mit anderen 
(staatsnahen) marktbeherrschenden 
Unternehmen kooperiere. Genau aber 
dies sei beim Projekt GBN der Fall. 
«Es wurden diesbezüglich keine 
ComplianceMassnahmen diagnosti
ziert, um die SRH aus dem Verdacht 

eines möglichen Marktmacht
missbrauchs zu befreien», halten die 
Studienverfasser der ZHAW fest.
Im Klartext: Nicht nur bei Gateway 
Basel Nord bestehen Hinweise auf 
mögliche unzulässige Wettbewerbs
abreden. Auch bei den Schweizeri
schen Rheinhäfen könnte ein Markt
missbrauch vorliegen.

WEKO sollte sich einschalten
Studienleiter Patrick Krauskopf legt 
den SRH und weiteren an GBN be
teiligten Unternehmen nahe, das Pro
jekt einer «fundierten wettbewerbs

rechtlichen Analyse zu unterziehen». 
Ausserdem werde die WEKO einge
laden, «auf eine möglichst dem Wett
bewerbsgedanken verpflichtete 
Weiter entwicklung der Terminalland
schaft einzuwirken».
Die Wirtschaftskammer Baselland 
hat die beiden Studien der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissen
schaften inklusive den Empfehlungen 
vonseiten der Wissenschaft in der 
zweiten Januarwoche 2018 an die 
Wettbewerbshüter geleitet. Eine Re
aktion der WEKO steht derzeit noch 
aus.  Daniel Schindler 

schlechterverhältnis geachtet, wobei 
der Frauenanteil mit 55 Prozent 
leicht überwiegt.  Insgesamt 54 Pro
zent aller Mitarbeitenden haben 
Teilzeit verhältnisse, wobei hier die 
Frauen mit einem Anteil von 73 Pro
zent klar in der Überzahl sind. Das 
Spektrum reicht von 30 bis 90Pro
zentpensen. 
Die Bedürfnisse der betreuten Men
schen mit Behinderungen haben na
türlich Vorrang. Insofern sind flexib
le Arbeitszeitmodelle nicht in jedem 

Bereich uneingeschränkt umsetzbar 
und abhängig von den zu erbringen
den Betreuungsleistungen.
Für Karl Gerber als Personalverant
wortlichem ist deshalb eine offene 
Gesprächskultur zwischen den Lei
tungsebenen und den Mitarbeiten
den enorm wichtig, damit jeweils 
ein gesunder Ausgleich zwischen 
den verschiedenen Ansprüchen ge
funden werden kann. Bislang sei 
dies immer gut gelungen, hält Ger
ber fest.  Marcel W. Buess

FAMILIENFREUNDLICHKEIT IN KMU – Für die Eingliederungsstätte Baselland ESB ist die Teilnahme 
am Projekt «Familienfreundlichkeit als Erfolgsfaktor» eine wichtige Standortbestimmung.

Gute Noten für die Eingliederungsstätte

Karl Gerber, Leiter Personal und Administration bei der ESB, ist per Zufall auf das Projekt 
«KMU im Baselbiet in Aktion: Familienfreundlichkeit als Erfolgsfaktor» gestossen – und 
er hat es nicht bereut. FOTO MWB

Die Eingliederungsstätte Baselland 
ESB wurde 1975 gegründet. Es han
delt sich um eine Stiftung mit öffent
lichem Leistungsauftrag, die vielfälti
ge Dienstleistungen und Angebote für 
Menschen mit Behinderungen anbie
tet. Die ESB unterhält insgesamt 450 
Arbeitsplätze, 50 Ausbildungs und 
Umschulungsplätze und 100 Wohn
plätze an verschiedenen Standorten 
im Kanton Baselland.
Per Zufall erfuhr Karl Gerber, Leiter 
Personal und Administration bei der 
ESB, vom Projekt «KMU im Baselbiet 
in Aktion: Familienfreundlichkeit als 
Erfolgsfaktor» – und zwar durch 
 Clemens Moser, den Leiter des Wohn
heims Tangram in Bubendorf.  «Quasi  
in letzter Minute sind wir dazuge
stossen und bereuen es nicht», sagt 
Gerber im Gespräch mit dem Stand
punkt.

Selbstverständliche Gleichstellung
In ihrem Abschlussbericht stellt die 
Fachstelle UND fest, dass die ESB 
eine sehr fortschrittliche Arbeitgebe
rin ist. Sie habe bereits vor der Teil
nahme am Projekt erkannt, «dass das 
Bereitstellen von Rahmenbedingun
gen, welche die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ermöglichen, zur 
Motivation respektive Zufriedenheit 
ihrer Angestellten beiträgt» und in 
der heutigen Zeit sehr wichtig ist. So 

wird die Gleichstellung von Frau und 
Mann ausdrücklich in den Unterneh
mensleitsätzen erwähnt. Dort werden 
die fachlichen und sozialen Kompe
tenzen der Mitarbeitenden als wich
tigstes Kapital der ESB deklariert. 

ESB ist auf dem richtigen Weg
Für Karl Gerber diente die Teilnahme 
am Projekt als wichtige Orientierung 
zum Thema Familienfreundlichkeit. 
Dass diese Standortbestimmung sehr 
positiv ausgefallen ist, freut ihn. Be
sonders wertvoll empfand Gerber den 
Kontakt mit den anderen Projektteil
nehmern und den dabei stattgefun
denen branchenübergreifenden Er
fahrungsaustausch. Die Empfehlun
gen der Fachstelle wie zum Beispiel 
eine intensivere Kommunikation der 
Familienfreundlichkeit – in internen 
Dokumenten, aber auch in Stellen
ausschreibungen – wurden bereits 
umgesetzt.
Dementsprechend wurde auch das 
Mitarbeiterreglement überarbeitet. So 
sind dort nun auch die Pflegeurlaube 
für Angehörige klar geregelt. Die bis
her bereits sehr familienfreundliche 
Praxis im Falle von Betreuungsauf
gaben ist nun schriftlich niedergelegt.

Unterschiedliche Ansprüche
Auch bei den 220 Mitarbeitenden 
wird auf ein ausgewogenes Ge

LINK
www.auto.swiss

WETTBEWERBSRECHT

Ungleich lange 
Spiesse auch im 
Autogewerbe
Autogaragen müssen tausende 
Franken investieren, um «ihrer» 
Marke zu entsprechen. Die Amor
tisationsdauer beträgt viele Jahre. 
Der Kündigungsschutz gegenüber 
dem Autoimporteur jedoch beläuft 
sich in der Regel auf lediglich zwei 
Jahre. Deswegen sind die  Spiesse  
im Autogewerbe ungleich lang. 
Die grossen Auto importeure   sitzen 
gegenüber den KMU am  längeren 
Hebel.
Die Situation könnte durch eine 
Kombination von Mindestkündi
gungsfrist und weiteren Schutz
elementen verbessert werden. Dies 
sind die Hauptaussagen eines Gut
achtens der ZHAW, welche – wie 
jene zum Hafenprojekt GBN (sie
he Artikel links) – im Rahmen des 
«Atelier de la Concurrence» am  
12. Dezember 2017 im Hotel 
Schweizerhof in Bern vorgestellt 
wurde.
Neben Gastgeber Patrick Kraus-
kopf und Alexander Kopriv-
nikar  von der Österreichischen 
Bundes wettbewerbsbehörde sowie 
dem ehemaligen WEKOVizepräsi
denten Roger Zäch von der Uni 
Zürich sprachen unter anderem 
Urs Wernli, Zentralpräsident des 
Auto Gewerbe Verbands Schweiz 
(AGVS), sowie – aus dem Baselbiet 
– Christoph Keigel, CEO und  
Inhaber der Garage Keigel.  dan


